
 

bitte wenden 

 

Seite 1 von 2 

 

Eingegangen am: 

 

 

 

 

      
 
 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis 
gemäß § 6 HundehV 

 
 

 

1. Angaben zur Hundehalterin/ zum Hundehalter (Antragsteller/in) 
 

☐ Herr ☐ Frau ☐ divers 

Nachname Vorname(n) 

Geburtsname Geb.-Datum Geb.-Ort 

Wohnhaft in (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Telefon (freiwillig) E-Mail (freiwillig) 

 

2. Angaben zum Hund 
☒zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Hunderasse, -gruppe, Kreuzung (min. eine dominante Rasse) Geschlecht  

☐ m   ☐w 
Rufname Wurfdatum Farbe Besondere Kennzeichen 

Chipnummer (15-stellig) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Haltung 

☐ Hof/ Garten 

☐ Haus 

 

☐ Wohnung 

☐ Zwinger 

Weitere Hunde? (Anzahl) 

 

3. Vorzulegende Dokumente/ Nachweise (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 – 7 HundehV) 
☒zutreffendes bitte ankreuzen 

 

 
Gemäß § 6 Abs. 4 HundehV hat die Halterin oder der Halter der örtlichen Ordnungsbehörde innerhalb 
von drei Monaten nach Antragstellung die Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um das 
Vorliegen der Erlaubnisvoraussetzungen zu prüfen.  
Die Sachkunde gemäß § 7 HundehV wird in der Regeldurch einen Nachweis der erfolgreichen 
Ablegung einer theoretischen und einer praktischen Sachkundeprüfung mit dem eigenen Hund 
nachgewiesen. 
 
Zuverlässigkeitsnachweis (§ 8 HundehV) 

☐ wurde beantragt am: 
(nicht älter als 3 Monate) 

☐ wird nachgereicht 
(nicht älter als 3 Monate) 

☐ liegt bei 

 

  

 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin 
-Der Bürgermeister- 
Dorfaue 1 
15566 Schöneiche bei Berlin  
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Nachweis des berechtigten Interesses (ggf. Nachweise beilegen) 

Aus folgenden Gründen besteht ein berechtigtes Interesse an der Haltung des o. g. Hundes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eine Kopie des Versicherungsscheins als Nachweis des Bestehens einer Haftpflichtversicherung 
 

☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht 

 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mein o. g. Hund artgerecht gemäß Tierschutz-
Hundeverordnung (TierSchHuV) gehalten wird und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, 
damit von ihm keine Gefahr für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz ausgeht.  
(ausreichende Sicherung und Kennzeichnung des befriedeten Besitztums – ggf. Nachweise beilegen) 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 

Hinweis für den Antragsteller: 

Für die Prüfung und Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 6 HundehV wird eine Gebühr gemäß der 

Gebührenordnung des Ministeriums des Innern und für Kommunales – GebOMIK erhoben. 

Nach fruchtlosem Ablauf der o. g. Frist zur Vorlage aller benötigten Unterlagen zur Prüfung des 

Erlaubnisantrages ist die Erlaubnis zu versagen.  

Die örtliche Ordnungsbehörde hat das Halten eines gefährlichen Hundes zu untersagen, wenn die 

Voraussetzung des § 6 Abs. 3 HundehV nicht vorliegen. Für die Untersagung der Hundehaltung wird 

gemäß GebOMIK eine Gebühr erhoben. 


